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Wieso bestehen Unternehmensver-
bände fort, wo doch Entwicklungen 
auf den Arbeits- und Produktmärkten 
und die neoliberal inspirierte Politik 
vieler Regierungen (auch sozialde-
mokratischer) dafür sorgen, dass sich 
Beitrittsanreize und die Fähigkeit zu 
kollektivem Handeln abschwächen? 
Welche selektiven Anreize stehen Un-
ternehmensverbänden zur Verfügung, 
um Mitglieder zu gewinnen? Welche 
Rolle spielt die Unternehmensgrö-
ße für die Verbandsbildung? Welche 
Perspektiven bestehen für umfassen-
de Unternehmensverbände in Zeiten 
zunehmender Heterogenität der Un-
ternehmen? Wie funktioniert der In-
teressenausgleich in Unternehmens-
verbänden, wodurch werden die Ver-
bandsaktivitäten bestimmt? Kommt 
der Unternehmensgröße in diesem 
Zusammenhang eine Bedeutung zu? 
Wieso beteiligen sich Unternehmens-
verbände nach wie vor an neokorpo-
ratistischen Steuerungssystemen in 
koordinierten Volkswirtschaften? Was 
sind die verbandlichen Voraussetzun-
gen für die Übernahme von Aufgaben 
staatlicher Politik? Wie steht es um die 
Steuerungskapazität der Verbände 
gegenüber ihren Mitgliedern, insbe-

sondere gegenüber den Großunter-
nehmen?

Das ist das weit ausgreifende und 
sehr ambitionierte Programm der Un-
tersuchung zu den Unternehmensver-
bänden in fünfzehn westeuropäischen 
Ländern (EU-15), die im vorliegenden 
Sammelband präsentiert wird. Aus 
konzeptionellen und pragmatischen 
Gründen beschränkt sich die sowohl 
deskriptiv als auch analytisch ausge-
richtete Studie auf branchenübergrei-
fende Unternehmensdachverbände 
(sowohl Konföderationen von Konfö-
derationen als auch Dachverbände 
mit direkter Mitgliedschaft von Unter-
nehmen, wobei Arbeitgeberverbände, 
Produzentenverbände und gemischte 
Verbände Berücksichtigung fi nden).

Der Band ist in drei Teile gegliedert: 
Im ersten Teil legt Franz Traxler (Uni-
versität Wien), Hauptautor und Mit-
herausgeber, den theoretischen und 
methodologischen Rahmen der Unter-
suchung dar. Die Annäherung an die 
Themen Verbandsbildung und kollekti-
ves Handeln, Interessenausgleich und 
-vertretung, interne Steuerungskapazi-
tät, Teilnahme an neokorporatistischer 
Steuerung und staatlicher Politik ist 
multidisziplinär, denn es werden the-
oretische Ansätze der Institutionen-
ökonomik, der Betriebswirtschafts-
lehre, der Politologie und der Organi-
sationssoziologie herangezogen. Die 
neue theoretische Perspektive be-
steht darin, dass in den Thesen zu 
Verbandsbildung, Verbandspolitik und 
Verbandsaktivitäten die Heterogenität 
der Unternehmen hinsichtlich Größe 
als wichtiger erklärender Faktor ange-
nommen wird. 

Die fünfzehn Länderstudien im zwei-
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ten Teil sind jeweils in gleicher Weise 
strukturiert, um Vergleiche und Kohä-
renz zu gewährleisten. Jedes Länder-
kapitel aus der Feder von nationalen 
ExpertInnen (häufi g in Kooperation 
mit Professor Traxler) stellt eine ab-
geschlossene Fallstudie dar, bietet je-
weils einen deskriptiven Überblick der 
Vertretung von Unternehmensinteres-
sen und überprüft die im theoretischen 
Teil präsentierten Thesen zum Zusam-
menhang zwischen Verbandsbildung 
und -aktivitäten sowie Unternehmens-
größe. Entsprechend der gemeinsa-
men Struktur beinhalten die Länder-
studien jeweils Kapitel über die wirt-
schaftlichen und kulturellen Spezifi ka, 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Unternehmensverbände, die 
Rolle der Dachverbände im sozialen 
Dialog, in neokorporatistischer Steu-
erung und staatlicher Politik, das Ver-
bandssystem, die Mitgliederbereiche 
und organisatorischen Strukturen, die 
Verbandsaktivitäten und die personel-
len und fi nanziellen Ressourcen sowie 
ein zusammenfassendes Schlusskapi-
tel. 

Im dritten, komparativen Teil schließ-
lich werden die Eingangshypothesen 
einem empirischen Test unterzogen, 
wobei soweit wie möglich statistische 
Methoden zur Anwendung kommen. 
Der internationale Vergleich konzent-
riert sich auf jeweils zwei Dachver-
bände je Land: den größten branchen-
übergreifenden Unternehmensdach-
verband und den größten der auf die 
Vertretung von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU = <250 Beschäf-
tigte) spezialisierten branchenüber-
greifenden Dachverbände. 

Was sind die wichtigsten Ergebnisse 
der vergleichenden Untersuchung? 

* Diversität der Unternehmensinte-
ressen: Unternehmen sind in Bezug 
auf ihre Größe extrem heterogen, die 

Bandbreite reicht von Ein-Personen-
Unternehmen bis zu multinationalen 
Konzernen mit Hunderttausenden 
Beschäftigten. Diese Unterschiede 
hinsichtlich der Unternehmensgröße 
bedingen Unterschiede im Hinblick auf 
Produktionsweise und Erfordernisse 
der Wettbewerbsfähigkeit, auf verfüg-
bare Ressourcen, Marktmacht und da-
mit die Kapazität für strategisches Han-
deln, woraus ganz verschiedene, z. T. 
konfl igierende Interessen von Großun-
ternehmen (GU = > 249 Beschäftigte) 
einerseits und KMU andererseits re-
sultieren: Beispielsweise befürworten 
GU aufgrund ihrer höheren Mobilität 
Marktliberalisierung, während KMU an 
Zugangsbeschränkungen zum Schutz 
ihrer lokalen Märkte Interesse haben. 
KMU sind in viel höherem Maße ab-
hängig von staatlichen Programmen 
zur Unterstützung ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit, insbesondere Innovationsfä-
higkeit. Wegen ihrer höheren Arbeits-
intensität sind Arbeitskosten für KMU 
ein wesentlich wichtigerer Kostenfak-
tor als für GU. Die Aufzählung der In-
teressenunterschiede im Hinblick auf 
Arbeits- und Produktmärkte ließe sich 
lange fortsetzen. 

* Unternehmensgröße und Ver-
bandsbildung: Für die Überwindung 
des Trittbrettfahrerproblems bei der 
Bildung von Unternehmensverbänden 
nehmen fi nanzstarke GU mit beson-
ders ausgeprägtem Interesse an der 
Bereitstellung eines kollektiven Gutes 
eine entscheidende Rolle ein. Hinzu 
kommt das Problem der Interessen-
aggregation: Aus der Tatsache, dass 
die Kosten und Nutzen möglicher kol-
lektiver Güter vorab nicht bekannt und 
damit auch die Ziele eines eventuell 
zu gründenden Verbands unklar sind, 
resultieren selektive Anreize, kollek-
tives Handeln zu initiieren, denn die 
Verbandsgründer bestimmen dessen 



34. Jahrgang (2008), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft

263

Ziele. Auch in diesem Zusammenhang 
bestehen Vorteile für Großunterneh-
men, denn sie können wegen ihrer 
Ressourcenstärke die Fixkosten der 
Verbandsgründung tragen und das 
damit verbundene Risiko überneh-
men. GU erweisen sich somit aus zwei 
Gründen als entscheidende Akteure 
für die Bildung von Unternehmensver-
bänden. 

Drei Gründe sprechen dafür, dass 
GU umfassende Verbände gegen-
über speziellen Verbänden vorziehen: 
Erstens können GU die Erfordernisse 
von KMU für eigene Zwecke nutzbar 
machen. Beispielsweise sind Gewerk-
schaften dazu veranlasst, bei Lohn-
verhandlungen mit umfassenden Ar-
beitgeberverbänden auf die Lage von 
KMU Rücksicht zu nehmen. Zweitens 
sind GU wegen ihres Ressourcenvor-
sprungs in der Lage, die Politik der 
umfassenden Unternehmensverbände 
weitgehend zu bestimmen. Drittens 
werden durch die Zusammenarbeit mit 
KMU Reputationsprobleme für die GU 
(Darstellung spezieller GU-Verbände 
als ‚Lobbys der Mächtigen’) vermie-
den.

Das bedeutet keineswegs, dass GU 
ihre Interessen ausschließlich über 
umfassende Verbände durchzusetzen 
trachten. Es bestehen auch starke An-
reize für isoliertes Vorgehen. GU sind 
infolge ihrer volkswirtschaftlichen Be-
deutung imstande, direkten Einfl uss 
auf Gesetzgebung und Verwaltung 
auszuüben, usw. Tatsächlich zeigt 
sich, dass GU individuelle und kollek-
tive Mittel der Interessendurchsetzung 
anwenden.

Wie können umfassende Unterneh-
mensverbände, deren Willensbildung 
über kollektive Güter von den GU 
beherrscht wird, Mitglieder unter den 
KMU gewinnen? Die Lösung sind se-
lektive Anreize in Form von Verbands-

dienstleistungen, die auf die Bedürfnis-
se von KMU zugeschnitten sind. Viele 
umfassende Verbände bieten derarti-
ge Leistungen gratis an. 

Die Vertretung der spezifi schen In-
teressen der KMU erfordert mithin 
separate Verbände, wobei die Diver-
sität v. a. der Produktmarktinteressen 
eine Vielzahl von KMU-Verbänden 
bedingt. Es erweist sich, dass Bildung 
und Stärke von KMU-Verbänden stark 
abhängig von externen Bedingungen 
sind, insbesondere von staatlichen Re-
gulierungen für Verbände (Regelung 
der Mitgliedschaft, Kofi nanzierung von 
Verbandsaktivitäten, Regeln für Re-
präsentativität, Allgemeinverbindlich-
keitsmechanismen für KV-Ergebnisse, 
Verbandsbeteiligung an öffentlichen 
Aufgaben), aber auch von der Politik 
der umfassenden Verbände und der 
Größenstruktur der Mitglieder (Mikro-, 
Klein-, Mittelunternehmen).

Die Ergebnisse der komparativen 
empirischen Untersuchung stützen die 
im ersten Teil ausgeführten theoreti-
schen Vermutungen: Die Neigung von 
Unternehmen, sich zu Verbänden mit 
freiwilliger Mitgliedschaft zusammen-
zuschließen, steigt mit der Unterneh-
mensgröße. GU initiieren und domi-
nieren umfassende Verbände, welche 
KMU durch selektive Anreize in Gestalt 
von dringend benötigten Dienstleistun-
gen für die Mitgliedschaft gewinnen. 
Zur Verfolgung ihrer Sonderinteressen 
schließen sich KMU (v. a. Mikrofi rmen 
mit weniger als zehn Beschäftigten) zu 
separaten Verbänden zusammen. Das 
nationale Unternehmensverbandssys-
tem umfasst daher normalerweise ei-
nen umfassenden Verband und einen 
oder mehrere branchenübergreifen-
de KMU-Verbände jeweils freiwilliger 
Mitgliedschaft (sowie in einigen Fäl-
len eine Unternehmenskammer mit 
Pfl ichtmitgliedschaft). 
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* Interessenvertretung und Ver-
bandsdomäne: Interessenvertretung 
von Unternehmensverbänden bezieht 
sich zum einen auf Arbeitsmärkte, zum 
anderen auf Produktmärkte. Ziele der 
entsprechenden Aktivitäten sind ers-
tens der Staat und zweitens die Kon-
traktpartner auf dem jeweiligen Markt, 
also die Gewerkschaften bzw. Zuliefe-
rer und Abnehmer oder deren Produ-
zentenverbände. 

Die meisten Produktmarktinteressen 
spalten die Gesamtheit der Unterneh-
men in Gruppen mit gegengerichteten 
Zielen. Derartige interne Konfl ikte sind 
nicht selten Nullsummenspiele. Die 
Vertretung von Produktmarktinteres-
sen gegenüber Marktkontrahenten wird 
daher mit zunehmender Verbandsgrö-
ße schwieriger und als Konsequenz 
davon spezialisierten Produzentenver-
bänden überlassen. 

In Bezug auf die Vertretung von Ar-
beitsmarktinteressen gegenüber den 
Gewerkschaften gilt der umgekehrte 
Zusammenhang zwischen Verbands-
domänen und Erstellung von kollekti-
ven Gütern: Hier sind umfassende Un-
ternehmensverbände klar im Vorteil. 
Erstens gilt der strategische Imperativ, 
dass ein Arbeitgeberdachverband min-
destens so viele Arbeitsmarktsegmen-
te abdeckt wie der Kontrahent auf der 
Gewerkschaftsseite. Zweitens erfor-
dern Kollektivvertragsverhandlungen 
auf der Branchenebene einen hohen 
Ressourceneinsatz (Expertenstab, 
Fonds für den Konfl iktfall). 

KMU-Verbände führen nur dann Kol-
lektivvertragsverhandlungen, wenn 
negative Externalitäten von Kollektiv-
verträgen, die durch den umfassenden 
Arbeitgeberverband abgeschlossen 
wurden, drohen und/oder wenn die 
Involvierung in korporatistische Poli-
tiksteuerung von der Beteiligung an 
bedeutenden Branchenkollektivverträ-

gen abhängig ist. 
Die komparative Untersuchung be-

stätigt, dass es sich bei der großen 
Mehrheit der umfassenden Unter-
nehmensverbände Westeuropas um 
gemischte Verbände handelt. Sie ver-
treten zum einen die Arbeitsmarktinte-
ressen ihrer Mitglieder gegenüber dem 
Staat und den Gewerkschaften, zum 
anderen jene Produktmarktinteressen 
gegenüber dem Staat, wo unter der 
eigenen Klientel eine Einigung auf ein 
gemeinsames Verhandlungsziel mög-
lich ist. Die Vertretung von Produkt-
marktinteressen mit hohem internem 
Konfl iktpotenzial hingegen wird spe-
zialisierten (Branchen- oder Sparten-)
Produzentenverbänden übertragen. 

* Verbandsaktivitäten, Steuerungs-
kapazität und Beteiligung an staatli-
cher Politik: Der Staat beteiligt jene 
Unternehmensverbände an neokorpo-
ratistischer Steuerung, deren Handeln 
makroökonomische Auswirkungen hat 
und die über eine ausreichende Steue-
rungskapazität verfügen, d. h. imstan-
de sind, ihre Mitglieder zu einem Ver-
halten entsprechend den getroffenen 
bi- oder trilateralen Vereinbarungen zu 
verpfl ichten. 

Makroökonomisch bedeutsame Ex-
ternalitäten resultieren in erster Linie 
aus dem Abschluss von Kollektiv-
verträgen für wichtige Branchen. Der 
Staat ist veranlasst, die Kooperation 
mit jenen Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften zu suchen, die bedeu-
tende Branchenkollektivverträge aus-
handeln. Die politische Relevanz und 
der Einfl uss eines Unternehmensver-
bandes hängt also mehr von der Zahl 
der Beschäftigten seiner Mitglieder 
und seiner Rolle im Kollektivvertrags-
system ab als von der Repräsentativi-
tät in Bezug auf die Mitgliederzahl. 

Die Steuerungskapazität von Ver-
bänden drückt deren Fähigkeit aus, 
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das Verhalten von Mitgliedern zu kon-
trollieren und autonom Ziele zu setzen. 
Die Steuerungskapazität von Unter-
nehmensverbänden ist freilich ziemlich 
beschränkt: Manche GU verfügen über 
wesentlich mehr Ressourcen als der 
umfassende Unternehmensverband, 
dem sie angehören. Von einer organi-
satorischen Autonomie umfassender 
Unternehmensverbände in Relation zu 
ihren wichtigsten Mitgliedern, den GU, 
kann also keine Rede sein. 

Trotz dieser strukturellen Grenze 
der Steuerungskapazität von Unter-
nehmensverbänden sind dieselben 
imstande, die Verantwortung für re-
gulierende Funktionen im Bereich des 
Arbeitsmarkts zu übernehmen, und 
zwar dank rechtlicher Vorkehrungen, 
welche die Befolgung der Vereinba-
rungsinhalte durch die Verbandsmit-
glieder sicherstellen. Zu nennen sind 
hier die rechtliche Durchsetzbarkeit 
von Kollektivverträgen, Friedenspfl ich-
ten und Mechanismen der Allgemein-
verbindlichkeit. Letztere begünstigen 
nicht nur die Formierung und den Or-
ganisationsgrad von Arbeitgeberver-
bänden sowie deren Steuerungskapa-
zität, sondern auch den Fortbestand 
von Branchenkollektivverträgen. 

Wechseln wir die Perspektive vom 
Staat zu den Unternehmen, insbeson-
dere zu den GU als Schlüsselakteuren. 
Abgesehen von den bereits genannten 
Anreizen spricht auch die Tatsache, 
dass der Abschluss von bedeutenden 
Kollektivverträgen die Voraussetzung 
für die Beteiligung an neokorporatisti-
scher Steuerung bildet, für die Fortfüh-
rung von Branchenkollektivverträgen. 
In allen ‚alten‘ EU-Ländern (EU-15) 
mit Ausnahme von Großbritannien bil-
deten Branchenkollektivverträge den 
dominanten Lohnverhandlungsmodus 
(Datenstand 2002-2004). Diese Fak-
ten können als Ausdruck der betref-

fenden Präferenzen der (Groß-)Unter-
nehmen interpretiert werden. 

Und die Teilnahme an zwei- oder 
dreiseitiger neokorporatistischer Steu-
erung ist bislang auch von den Unter-
nehmen und ihren Verbänden als mit-
telfristig vorteilhaft gesehen worden, 
obwohl Deregulierung, Internationa-
lisierung, steigende Arbeitslosigkeit 
und sinkende Gewerkschaftsmacht 
die Handlungsspielräume der Unter-
nehmensverbände vergrößert haben: 
„(E)conomic integration in Europe has 
increased the mutual externalities and 
interdependencies within and across 
the distinct countries. In such circum-
stances, cooperation makes the inter-
dependent actors generally better off 
than opportunistic, competitive behavi-
our.“ (S. 401) In den meisten der ‚alten‘ 
EU-Länder setzten Staat, Unterneh-
mensverbände und Gewerkschaften 
auf kooperative Politik, um die Heraus-
forderungen der europäischen Integra-
tion zu meistern: Dem EU-Beitritt bzw. 
der Teilnahme an der Wirtschafts- und 
Währungsunion gingen vielfach Sozi-
alpakte oder andere konzertierte Initi-
ativen voraus. Es ist bislang in der ‚al-
ten‘ EU keine Tendenz zur Konvergenz 
in Richtung auf Desorganisation fest-
zustellen, sondern eine Polarisierung 
zwischen unkoordinierten und koordi-
nierten Volkswirtschaften. 

Aus dieser Analyse der Entwicklun-
gen bis 2003/4 auf die Stabilität und 
den gesicherten Fortbestand von um-
fassenden Arbeitgeberverbänden, 
Branchenkollektivverträgen und neo-
korporatistischer Steuerung zu schlie-
ßen, wäre jedoch völlig verfehlt. Mehr-
mals verweist Traxler auf Tendenzen, 
welche die Anreize für GU, ihre Inte-
ressen über Unternehmensverbände 
zu verfolgen und sich an überbetrieb-
lichen Kollektivverträgen zu beteiligen, 
abschwächen: 
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- Die abnehmende Stärke der Gewerk-
schaften, die im sinkenden Organisa-
tionsgrad zum Ausdruck kommt, be-
deutet, dass sich der Nutzen aus der 
Mitgliedschaft in Unternehmensver-
bänden reduziert. 
- Im Zusammenhang mit der in vielen 
Ländern beobachtbaren organisier-
ten Dezentralisierung von inhaltlichen 
Kompetenzen im Rahmen von Bran-
chenkollektivverhandlungen besteht 
die Gefahr, dass die Verhandler auf 
Branchenebene die Kontrolle verlieren 
und diese Verhandlungsebene ver-
schwindet. 
- Die um sich greifende Unterwerfung 
der Unternehmenssteuerung unter 
kurzfristige Aktionärsinteressen führt 
zu Konfl ikten zwischen Unterneh-
mensverbänden und ihren Mitgliedern. 
Reorganisationen von Unternehmens-
verbänden laufen v. a. auf die Vermin-
derung von fi nanziellen und personel-
len Ressourcen hinaus. 
- Die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit 
in der EU als Folge einer falsch ausge-
richteten makroökonomischen Politik 
trägt ebenso wie die Tendenz zu De-
regulierung und Marktinternationalisie-
rung zur Attraktivität der Ausstiegsop-
tion und der individuellen Interessen-
verfolgung für GU bei. 

Diese Tendenzen verstärken einan-
der wechselseitig und kumulativ: Bei-

spielsweise schwächt hohe Arbeitslo-
sigkeit die Gewerkschaften, wodurch 
das Risiko unorganisierter Dezentrali-
sierung von Kollektivvertragsverhand-
lungen steigt. Die Machtverschiebung 
zulasten der Gewerkschaften kann 
auch Anlass bieten, die Ressourcen 
von Unternehmensverbänden zu ver-
ringern, etc. 

Abschließend betont Traxler die 
Schlüsselrolle, welche staatlichen Re-
gulierungen für die Attraktivität und die 
Steuerungskapazität von Unterneh-
mensverbänden zukommt: „As a con-
sequence of the growing challenge to 
their associability and governance ca-
pacity, this kind of support will become 
even more important in the future than 
it was in the past.“ (S. 403)

Angesichts des in den letzten Jah-
ren nur allzu oft beobachtbaren fahr-
lässigen Umgangs von Regierenden 
mit institutionellen Säulen koordinier-
ter Marktwirtschaften ist dies eine 
Schlussfolgerung, die den Befürworter 
der letzteren nicht gerade mit Zuver-
sicht erfüllen kann. 

Den Herausgebern ist es unzweifel-
haft gelungen, ein in vielerlei Hinsicht 
richtungsweisendes Standardwerk zu 
den Unternehmensverbänden vorzule-
gen: Pfl ichtlektüre für alle, die an der 
Erforschung der Arbeitsbeziehungen 
interessiert sind!

Michael Mesch
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